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4. (1) Die beteiligten Betriebe übergeben der Gemein
schaftseinrichtung die für die gemeinsame Produk
tion benötigten Produktionsmittel, wie Tiere, Ge
bäude, Produktionsanlagen und -einrichtungen, 
Maschinen und Geräte zur Durchführung der Pro
duktionsaufgaben.

(2) Die Auswahl und Bewertung der eingebrachten 
Produktionsmittel erfolgt durch eine Kommission 
der Gemeinschaftseinrichtung, der je ein Vertreter 
der beteiligten sozialistischen Landwirtschafts
betriebe angehört. Zur Bewertung können Sach
verständige hinzugezogen werden.

(3) Die Übernahme erfolgt zum Zeitwert. Die von 
der Kommission festgelegten Werte, die Art und 
Anzahl des Inventars und der Wirtschaftsgebäude 
sind in ein Protokoll einzutragen, das von der Be
vollmächtigtenversammlung zu bestätigen ist.

(4) Die übergebenen Produktionsmittel, die Eigen
tum der LPG waren, werden Eigentum der Ge
meinschaftseinrichtung. Ihr Wert ist mit den ein
zubringenden Anteilen zu verrechnen. Volkseigen
tum wird in Rechtsträgerschaft übernommen.

(5) Bei Gebäuden und anderen Einrichtungen, die 
durch die LPG auf der Grundlage eines Nutzungs
vertrages genutzt werden, gehen die Rechte und 
Pflichten aus dem Nutzungsverhältnis der LPG an 
die Gemeinschaftseinrichtung über.

b. (1) Die Mitglieder verpflichten sich, der Gemein
schaftseinrichtung, nach entsprechenden Beschlüs
sen der Bevollmächtigtenversammlung und der Mit
gliederversammlungen der betreffenden LPG, Bau
gelände zur Errichtung gemeinschaftlicher Produk
tionsanlagen zur Nutzung zu übergeben.

(2) Das Eigentumsrecht an diesem Boden wird 
durch diese Nutzungsüberlassung nicht berührt.

(3) Die von der LPG-Gemeinschaftseinrichtung in 
Ausübung des Nutzungsrechtes errichteten Gebäude 
und sonstigen Anlagen sind unabhängig vom Eigen
tum an Grund und Boden Eigentum der Gemein
schaftseinrichtung.

6. (1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, anteilig Ver
mögen zur Einrichtung der zwischengenossen
schaftlichen Produktion zur Verfügung zu stellen. 
Die Höhe des Anteils legt die Bevollmächtigtenver
sammlung fest.

(2) Die Anteile richten sich nach dem Umfang der 
Beteiligung der Betriebe und können nach der 
Größe der landwirtschaftlichen Nutzfläche oder 
anderen Gesichtspunkten festgelegt werden.

(3) Die Anteile der Mitglieder zur Bildung des 
Grund- und Umlaufmittelfonds der Gemeinschafts
einrichtung können von LPG aus ihrem Grundmit
telfonds (unteilbarer Fonds) finanziert werden. 
Können die erforderlichen Anteile nicht aus genos
senschaftlichen Fonds aufgebracht werden, können 
die Mitglieder entsprechende Kredite aufnehmen.

(4) Ist der Wert des eingebrachten Inventars höher 
als die Anteile, so wird der Differenzbetrag aus den 
für die Verteilung an die Mitglieder bereitstehen
den Geldmitteln zinslos zurückgezahlt. Ist der 
Wert des eingebrachten Inventars niedriger als der 
Anteil, so hat die betreffende LPG die fehlende 
Summe an die Gemeinschaftseinrichtung zu be
zahlen.

(5) Termin und Zahlungsweise legt die Bevollmäch
tigtenversammlung fest.

7. (1) Ein Mitglied kann nur bei berechtigten Gründen 
und unter Berücksichtigung der ökonomischen Be
dingungen aus der Gemeinschaftseinrichtung aus- 
scheiden. Der Austrittsantrag muß schriftlich ge
stellt und begründet werden. Über den Antrag ent
scheidet die Versammlung der Bevollmächtigten. 
Die Lösung des Mitgliedschaftsverhältnisses bedarf 
der Zustimmung der Produktionsleitung des Kreis
landwirtschaftsrates.

(2) Werden die Belange beteiligter Mitglieder aus 
mehreren Kreisen berührt, ist die Zustimmung der 
Produktionsleitung des Bezirkslandwirtschaftsrates 
erforderlich.

(3) Bei Lösung des Mitgliedsverhältnisses eines be
teiligten Betriebes wird der Anteil entsprechend der 
Festlegung der Bevollmächtigtenversammlung aus
gezahlt. Auf Beschluß der Bevollmächtigtenver
sammlung kann auch Inventar zurückgegeben 
werden.

IV.

Organe der Gemeinschaftseinrichtung

8. (1) Das höchste Organ der Gemeinschaftseinrichtung 
ist die Bevollmächtigtenversammlung. Die Bevoll
mächtigten werden in den Mitgliederversammlun
gen der LPG für die Dauer von 2 Jahren gewählt.

(2) Jedes Mitglied der Gemeinschaftseinrichtung 
wird durch die gleiche Anzahl, jedoch mindestens 
durch 2 Bevollmächtigte, in der Versammlung der 
Bevollmächtigten vertreten.

(3) Die Bevollmächtigtenversammlung tagt minde
stens viermal im Jahr. Sie wird vom Vorstand ein
berufen, der ebenfalls die Tagesordnung vorschlägt. 
Eine außerordentliche Bevollmächtigtenversamm
lung ist einzuberufen, wenn mindestens zwei Drit
tel der Bevollmächtigten oder die Revisionskom
mission die Forderung dazu erheben.
Die Einladung hat mindestens 10 Tage vor Beginn 
der Versammlung mit Angabe der Tagesordnung 
schriftlich zu erfolgen. Die Bevollmächtigtenver
sammlung wird vom Vorsitzenden bzw. seinem 
Stellvertreter geleitet.

(4) Die Bevollmächtigtenversammlung ist beschluß
fähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder 
durch die volle Anzahl ihrer Bevollmächtigten ver
treten sind. Die Beschlüsse haben bei einfacher 
Stimmenmehrheit Gültigkeit.

9. (1) Die Bevollmächtigtenversammlung faßt im Rah
men der gesetzlichen Bestimmungen und des Sta
tuts in allen die Gemeinschaftseinrichtung betref
fenden Angelegenheiten Beschlüsse, die für alle 
Mitglieder sowie für die in der Gemeinschaftsein
richtung Beschäftigten bindend sind.

(2) Die Bevollmächtigtenversammlung ist zuständig 
für:

a) die Bestätigung und Abänderung des Statuts, 
des Kooperationsvertrages und der Betriebsord
nung der Gemeinschaftseinrichtung;

b) die Wahl bzw. Abberufung des Vorstandes, des 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter sowie 
der Revisionskommission;


